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Die neue Felddienst-Ordnung des

deutschen Heeres.

In der Form eines Entwurfes ist letztes Jahr
vom preussischen Kriegsministerium eine neue

Felddienst-Ordnung veröffentlicht worden,

welche bei voller Aufrechterhaltung der

höchsten Forderungen an Körper und Geist des

Soldaten für die entscheidenden Momente, also

für den Kampf selbst, eine Schonung
der Kräfte in allen vorhergehenden

taktischen Momenten und eine

möglichst weitgehende Lösung der Fesseln

einheitiger strenger Formen, wie sie bisher gültig,
herbeizuführen bezweckt.

Dem Kampfe, also der Vollendung der taktischen

Gesammthandlung geht der Marsch und

die Buhe zwischen den einzelnen Märschen voran.
In diese beiden Glieder der Taktik höchst wün-
schenswerthe Erleichterungen für die Truppe
hineinzubringen, in bisher ungekannter Ausdehnung,

ist das heutige verdienstvolle Unternehmen
der leitenden Stellen im deutschen Heerwesen.

Die Stellen, welche die Anregung zur
Umarbeitung der bisher bestehenden Vorschriften
gegeben haben, sowie der Schöpfer dieses klassisch

geschriebenen Entwurfs haben sich ein Verdienst

um das Heer erworben, dessen Bedeutung
erkannt werden wird, wenn der Entwurf zur dienstlichen

Vorschrift geworden sein wird, und wenn
nach demselben die Truppen im Frieden geübt
wie im Felde verwendet werden.

In dem Entwürfe sind zunächst nur ausgearbeitet

die Kapitel vom Ordonnanzdienst, von der

Aufklärung, der Sicherung, dem Marsche und

der Unterkunft; die weiteren wichtigen Theile
des »Dienstes im Felde", wie Verpfle¬

gung, Munition, Sanitätsdienst etc. und der ganze
zweite Theil der gesammten Felddienst-Ordnung,

„die Ausbildung für den
Felddienst", scheinen noch in der Ausarbeitung
begriffen zu sein.

Wenn man aber aus den vorliegenden Stücken
den Geist des gesammten Werkes beurtheilen
darf, so scheint es, als wenn der Auftraggeber
für diese Arbeit folgende Preisfrage gestellt
hätte: Wie können die Truppen und in denselben

der einzelne Mensch und das Pferd im Felde
geschont und die Kräfte derselben frisch erhalten
werden, ohne die schliesslichen unverrückbaren
Ziele des Krieges zu schädigen? Bis zu welchen
Momenten kann diese Bücksicht auf Schonung
und Erhaltung der lebendigen Kräfte als in

erster Linie stehend aufrecht erhalten werden?

Und glänzend sind diese schwierigen Fragen
gelöst worden, freilich unter Aufopferung eines
formalen Schematismus, aus welchem heraus für die

Anfrechterhaltung einer erstarrten äusseren
Disziplin hohe Anforderungen an die Truppe
gestellt worden waren auf Kosten der werthvolleren
inneren Zufriedenheit der Truppen und der daraus

hervorgehenden freiwilligen Disziplin. In
diesem Aufgeben des formalen Schematismus

liegt einmal eine Freimachung der Kräfte und

eine mächtige Erweiterung der Selbstständigkeit
der Truppenführer und Kommandeure, ein
hochbedeutsamer Fortschritt, dann aber auch eine

Entlastung des Soldaten von körperlichen
Leistungen, welche seine Kräfte bis zu einem
gewissen Grade nur der Form und nicht des Wesens

wegen anspannten, also ein Fortschritt im
intellektuellen Sinne.

Diese beiden bedeutsamen Fortschritte an
sich zu erreichen, ist jedenfalls auch der Zweck
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